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RS OGH 1970/6/25 2Ob210/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1970

Norm

ABGB §1304 A1

ABGB §1323 B

ABGB §1323 F

Rechtssatz

Stellt der gegnerische Haftp5ichtversicherer eine Schadensregelung in Aussicht, so ist der Geschädigte nicht

verp5ichtet, sogleich auch mit seinen Kaskoversicherer in dieser Sache zu verhandeln, um die Mietwagenkosten

möglichst niedrig zu halten.

Entscheidungstexte

2 Ob 210/70
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